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Amtlicher Teil

Bekanntmachung nach § 39 (3) BbgKVerf über die Niederschrift der 41. Sitzung der
- Gemeindevertretung Uckerland -

Sitzungsdatum:  14.02.2019 
Tagungsort:  Dorfgemeinschaftshaus, Lübbenow/
 Hauptstraße 43, 17337 Uckerland 
Beginn: 18:30 Uhr 
Ende: 22:00 Uhr 

anwesend: Christopher Dörk (CDU), Evelin Freuck 
 (SPD/Linke), Gerd Haupt (UL), 
 Herbert Heinemann (UL), Ilsa-Marie
 von Holtzendorff (CDU), Lothar
 Holzmeier (SPD/Linke), Josef 
 Menke (CDU), Matthias Schilling (SPD), 
 Jürgen Steinberg (CDU), Hartmut
 Trester (CDU), Henri Wernicke (UL),
 Corinna Woldegk, Katja Schildborn
 (SPD/Linke)

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des öffentli-
chen Teils der Sitzung

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau von Holt-
zendorff, eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße 
Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

02. Entscheidung über eventuelle Einwendungen ge-
gen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Sitzung am 06.12.2018
Die Gemeindevertretung hat keine Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung am 
06.12.2018.

03. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-
lung der Tagesordnung
Frau von Holtzendorff stellt fest, dass keine Änderungs-
anträge zur Tagesordnung vorgebracht werden. Diese gilt 
somit als angenommen.

04. Einwohnerfragestunde
• Bürger A fragt, ob es möglich ist das Häuschen an der 

Bushaltestelle in Karlstein zu streichen?
• Bürger A fragt, ob es möglich ist den Besitzer des 

Grundstückes (an der Kreuzung in Karlstein) anzu-
schreiben, damit der Müll vor der Haustür beseitigt wird, 
da es den Eindruck macht, dass es immer mehr wird.

• Herr Schilling antwortet, dass beide Fragen von der 
Verwaltung bearbeitet werden. Das Thema der Ge-
staltung von Wartehäuschen an den Bushaltestellen 
ist auch in anderen Ortsteilen aktuell.

• Bürger B bemerkt, dass 
 1. bis heute noch keine Antworten gegeben wurden – 

wieviel Windräder es in der Gemeinde Uckerland gibt? 
 2. am 06.12.2018 die Bitte geäußert wurde, dass sich 

die Fraktionen mit den Pateivorständen schriftlich in 

Verbindung setzen sollen um zu erfragen wie es mit 
stündliche fahrenden Bussen und einer einmal pro 
Woche erfolgenden ärztlichen Versorgung vor Ort 
aussieht. Damit verbunden lautet die Frage wer hat 
geschrieben und was gab es für Antworten?

 3. stellt Bürger B den Antrag einer öffentlichen Dis-
kussionsrunde über aktuelle Probleme mit den Ge-
meindevertretern und dem Bürgermeister in einem 
vierteljährlichen Turnus.

• Die dritte Frage beantwortet Frau von Holtzendorff, 
es sei richtig, dass Geschäftsordnung grundsätzlich 
regelt, dass in der Gemeindevertretung die Einwoh-
nerfragestunde ausschließlich dazu da ist, Fragen zu 
stellen und kein Diskussionsforum ist. Grundsätzlich 
ist eine Einwohnerbeteiligung gewollt und möglich. 
Beispielsweise gab es ein Forum zum Thema Kitaent-
wicklung in der Gemeinde.

• Herr Schilling ergänzt, zu Frage 1, dass zurzeit rund 
100 Windmühlen im Gemeindegebiet Strom erzeugen 
und in der Planung weitere 30 bis 40 sind.

 Zu Frage 3, ein Bürgerforum einzurichten, macht Sinn, 
wenn es zu einem bestimmten Themengebiet abgehal-
ten wird, bei Bedarf spricht nichts dagegen.

 Zur Frage 2, bemerkt er, dass sowohl mit dem Kreis 
als auch der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft 
darüber gesprochen wurde, und das Modell der Ruf-
Busse in der Gemeindevertretung vorgestellt wurde. 
Die Gespräche aber gezeigt haben, dass stündlich 
fahrende Busse in allen Ortsteilen aufgrund der gerin-
gen Nutzung realitätsfern sind.

• Bürger C stellt drei Fragen zum Thema Abwägungs- 
und Satzungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Wilsickow 1.

 1.: bringt der Vorhabenträger die subjektive Durchfüh-
rungsbereitschaft für das gesamte Projekt mit?

 2.: besitzt der Vorhabenträger die Verfügungsbefugnis 
hinsichtlich der zu beplanenden Fläche?

 3.: verfügt der Vorhabenträger objektiv über ausrei-
chende finanzielle Mittel, um das Vorhaben zu Ende 
zu führen?

• Herr Schilling bedankt sich für die Fragen und stellt 
eine schriftliche Beantwortung durch die Verwaltung 
in Aussicht.

• Bürger D erfragt, in wie fern auf öffentlichen Plätzen 
oder von der Gemeinde gemieteten Flächen, Autos 
ohne Nummernschild geparkt werden?

• Herr Schilling erklärt, dass er den konkreten Fall durch 
das Ordnungsamt prüfen lassen wird und bittet um 
genauere Angaben.

05. Informationen des Bürgermeisters 
Der Bürgermeister Herr Schilling informiert in einem Jah-
resrückblick 2018 anhand einer Bildpräsentation und in-
formiert über die Aktivitäten, Bauarbeiten und Ergebnisse 
des Schaffens der Gemeindeverwaltung und der Gemein-
devertretung.
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06. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung 
Frau von Holtzendorff informiert über das Thema „Gemein-
same Landesplanung Berlin-Brandenburg“.

07. (BV-Nr. 0372/18) Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss zur 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr.1 der Gemeinde Uckerland "Wind-
park Wilsickow I"
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung übergibt die Lei-
tung der Sitzung an Herrn Steinberg. Herr Wernicke und 
Frau v. Holtzendorff melden zu diesem Tagesordnungs-
punkt Befangenheit an und nehmen im Zuschauerraum 
Platz. 
Die Gemeindevertretung stimmt über das Rederecht von 
Herrn Meier-Schomburg ab:

Die Gemeindevertretung stimmt über das Rederecht von 
Herrn Mattukat ab:

Herr Meier-Schomburg stellt den Plan zu Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr.1 der Gemeinde Uckerland 
"Windpark Wilsickow I" vor.
Herr Heinemann reicht schriftliche Fragen für das Protokoll 
ein und erwartet eine schriftliche Beantwortung durch die 
Verwaltung:
Windfeld Wilsickow 1
Anfragen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Wil-
sickow
Nach Studium der Bauleitplanung für vorhabenbezogene 
Baupläne ergeben für mich noch einige Fragen, um mir 
eine endgültige Meinung zu bilden.
Nach der Bauleitplanung muss sich der Vorhabenträger 
zur Durchführung des Vorhabens verpflichten. Der Vor-
habenbezogene Bebauungsplan ist damit auf alsbaldige 
Verwirklichung angelegt. Deshalb muss auch sicherge-
stellt sein, dass der Vorhabenträger die subjektiv Durch-
führungsbereitschaft für das gesamte Projekt mitbringt, 
eine Verfügungsbefugnis hinsichtlich der zu beplanenden 
Flächen besitzt und objektiv über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügt, um das Vorhaben zu Ende zu führen.   
Weiterhin sind folgende Schritte nach Bauleitplanung 
einzuhalten:
1. Erstellung eines Vorhabens- und Erschließungsplanes 

durch den Träger in Abstimmung mit der Gemeinde 
2. Abschluss eines Durchführungsvertrages zwischen 

Vorhabenträger und Gemeinde mit der Verpflichtung 
die Planungs- und Erschließungskosten zu tragen.

3. Die Gemeinde erlässt den vor habenbezogenen Be-
bauungsplan.

Es ergeben sich daraus folgende Fragen: 
1. Ist der Vorhabenträger persönlich bereit das gesamte 

Projekt durchzuführen?
2. Hat der Vorhabenträger für alle Flächen im Bebauungs-

plan die Verfügungsbefugnis nachgewiesen?
3. Hat der Vorhabenträger nachgewiesen, dass er über 

ausreichende finanzielle Mittel verfügt um das Vorha-
ben abzuschließen?

4. Wurden diese Fragen vom  Bürgermeister oder in 
seinem Auftrag von der Gemeindeverwaltung geprüft? 

5. Weshalb wurde vor dem Bebauungsplan kein Durch-
führungsvertrag geschlossen?

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 

zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr.1 der Gemeinde Uckerland „Windpark Wil-
sickow I“, vorgebrachten Hinweise und Anregungen 
aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Stellung-
nahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange wurde mit folgendem Ergebnis geprüft. 
Die Gemeinde Uckerland wird beauftragt, den Bürgern, 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Hinweise und Anregungen geäußert haben, das 
Abwägungs-ergebnis mitzuteilen.

2. Gemäß § 10 BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 
(BGBl. I S. 1748) beschließt die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Uckerland den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr.1 der Gemeinde Uckerland „Wind-
park Wilsickow I“ als Satzung, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B).

3. Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr.1 der Gemeinde Uckerland „Windpark 
Wilsickow I“ wird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.1 der 
Gemeinde Uckerland „Windpark Wilsickow I“ aus-
zufertigen. Die Inkraft-setzung ist durch öffentliche 
Bekanntmachung durch Aushang in den Bekanntma-
chungskästen der einzelnen Ortsteile der Gemeinde 
Uckerland (laut Hauptsatzung)vorzunehmen. Dabei ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienstzeiten eingesehen werden und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden kann.

Herr Heinemann stellt den Antrag auf namentliche Abstimmung.
Abstimmungsergebnis

anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.
Menke X
Dörk X

Steinberg X
Trester X

Heinemann X
Haupt X

Woldegk X
Freuck X

Holzmeier X
Schildborn X
Schilling X
Wernicke X

v. Holtzendorff X
13 8 3 0 2

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 11 0 0 2

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 9 2 0 2
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Herr Wernicke und Frau von Holtzendorff verlassen den 
Zuschauerraum und nehmen wieder an der Sitzung teil. 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung übernimmt die 
weitere Leitung der Gemeindevertretersitzung.

08. (BV-Nr. 0370/18) Haushaltssatzung 2019 mit dem 
Haushaltsplan der Gemeinde Uckerland
Die Gemeindevertretung stimmt über das Rederecht von 
Frau Gerhardt ab:

Herr Schilling eröffnet mit einem kurzen Rückblick in den 
Haushalt 2018. 
Frau Gerhardt stellt den ausgeglichenen Haushaltsplan der 
Gemeinde Uckerland für das Jahr 2019 vor.
Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltssatzung 
der Gemeinde Uckerland mit dem Haushaltsplan und den 
erforderlichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019.

09. (BV-Nr. 0371/18) Festsetzung des Höchstbetrages 
der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2019
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haus-
haltsjahr 2019 auf 500.000 EUR festzusetzen.

10. (BV-Nr. 0378/19) Stellungnahme als Träger öffent-
licher Belange zum Bebauungsplan Nr. 11 „Wohnen in 
der Fritz-Reuter-Straße" der Stadt Woldegk
Die von der Gemeinde Uckerland wahrzunehmenden öf-
fentlichen Belange werden von dem  Bebauungsplan Nr. 
11 "Wohnen in der Fritz-Reuter-Straße" der Stadt Woldegk 
nicht berührt.

11. (BV-Nr. 0380/19) Stellungname als Träger öffent-
licher Belange zur 1. Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans "Windpark Schönermark-Süd 
der Gemeinde Nordwestuckermark, OT Schönermark
Die von der Gemeinde Uckerland wahrzunehmenden öf-
fentlichen Belange werden von der 1. Änderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Windpark Schönermark-
Süd“ der Gemeinde Nordwestuckrmark nicht berührt.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 12 1 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

12. Anfragen der Gemeindevertreter
Die Gemeindevertreter haben keine Anfragen im öffentli-
chen Teil der Sitzung.

Frau von Holtzendorff schließt den öffentlichen Teil der 
Sitzung um 21:35 Uhr.

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des nicht öf-
fentlichen Teils der Sitzung

01. Entscheidung über eventuelle Einwendungen ge-
gen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil 
der Sitzung am 06.12.2018
Die Gemeindevertretung hat keine Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
am 06.12.2018.

02. (BV-Nr. 0373/19) Personalentscheidung über die 
Einstellung eines Auszubildenden
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestell-
te in der Fachrichtung Kommunalverwaltung ab dem 
01.08.2019 einzustellen.

03. (BV-Nr. 0379/19) Genehmigung der Eilentschei-
dung gemäß § 58 BbgKVerf zur Auftragsvergabe für 
die Lieferung von Baumaterial zur Errichtung einer 
Terrassenüberdachung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters, Herrn 
Matthias Schilling, im Einvernehmen mit der Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, Frau Ilsa-Marie von Holtzen-
dorff, vom 10.01.2019 zur Auftragsvergabe Lieferung von 
Baumaterial zur Errichtung einer Terrassenüberdachung 
der Jugendfreizeiteinrichtung „Fuchsbau“ zu genehmigen.

04. (BV-Nr. 0381/19) Genehmigung der Eilentscheidung 
gemäß § 58 BbgKomVerf zur Auftragsvergabe für die 
Lieferung von Tablets für die Grundschule Uckerland
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters, Herrn 
Matthias Schilling, im Einvernehmen mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Herrn 
Jürgen Steinberg, vom 31.01.2019 zur Auftragsvergabe für 
die Lieferung von Tablets für die Grundschule Uckerland 
zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0
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05. (BV-Nr. 0374/19) Auftragsvergabe zum Aus- und 
Umbau Feuerwehrgebäude FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 1 Bauhauptgewerk
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Vergabe des Auftrages zum Aus- und Umbau 
des Feuerwehrgebäudes der FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 1- Bauhauptgewerk. Die Gemeindevertretung erteilt 
der Firma BLHW Bau-Partner GmbH aus Strasburg den 
Zuschlag.

06. (BV-Nr. 0375/19) Auftragsvergabe zum Aus- und 
Umbau Feuerwehrgebäude FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 2 Elektroinstallationsarbeiten
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Vergabe des Auftrages zum Aus- und Umbau 
des Feuerwehrgebäudes der FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 2- Elektroinstallationsarbeiten. Die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Uckerland erteilt der Firma ELEKTRO-
Gottschalk GmbH aus Prenzlau den Zuschlag.

07. (BV-Nr.: 0376/19) Auftragsvergabe zum Aus- und 
Umbau Feuerwehrgebäude FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 3 Heizungs- und Sanitärinstallation
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Vergabe des Auftrages zum Aus-und Umbau 
des Feuerwehrgebäudes der FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 3- Heizungs-und Sanitärinstallation. Die Gemeinde-
vertretung erteilt der Firma Ninnemann und Postier GmbH 
aus Schönfeld den Zuschlag.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 12 0 1 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 12 0 1 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 12 0 1 0

08. (BV-Nr.: 0377/19) Auftragsvergabe zum Aus- und 
Umbau Feuerwehrgebäude FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 4 Außenanlagen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Vergabe des Auftrages zum Aus- und Umbau 
des Feuerwehrgebäudes der FFw Hetzdorf (Altbestand) 
Los 4 - Außenanlagen. Die Gemeindevertretung erteilt 
der Firma Kowalski Landschaftsbau GmbH aus Jatznick 
den Zuschlag.

09. Anfragen der Gemeindevertreter 
Die Gemeindevertreter haben keine Anfragen im nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung. 

10. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau v. Holtzen-
dorff, hat keine Informationen im  
nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

11. Information des Bürgermeisters
Der Bürgermeister, Matthias Schilling, hat keine Informati-
onen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

12. Schließung der Sitzung 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau v. Holtzen-
dorff, schließt die Sitzung um 22:00 Uhr.

Die Beschlussvorlagen und Informationsvorlagen der öf-
fentlichen Sitzung der Gemeindevertretung, einschließ-
lich der dazugehörigen Anlagen und ihre Begründungen, 
können zu den Sprechzeiten im Zimmer 13 der Gemeinde 
Uckerland eingesehen werden.

Uckerland, den 18.04.2019

Matthias Schilling 
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 12 0 1 0

voraussichtlicher
Erscheinungstermin der

Ausgabe 6-7/2019
                                                       
   Redaktionsschluss:  17.06.2019
   Erscheinungstermin:   11.07.2019

Änderungen vorbehalten.
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Bekanntmachung nach § 39 (3) BbgKVerf über die Niederschrift der 42. Sitzung der
- Gemeindevertretung Uckerland -

Sitzungsdatum:  07.03.2019 
Tagungsort:  Dorfgemeinschaftshaus, Lübbenow/
 Hauptstraße 43, 17337 Uckerland 
Beginn: 18:30 Uhr 
Ende: 21:44 Uhr 

anwesend: Christopher Dörk, Evelin Freuck, 
 Herbert Heinemann, Ilsa-Marie von
 Holtzendorff, Lothar Holzmeier,
 Josef Menke, Matthias Schilling,
 Jürgen Steinberg, Hartmut Trester,
 Henri Wernicke, Corinna Woldegk,
 Katja Schildborn, Heidi Hartig,
 Ingrid Wesener 

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des öffentli-
chen Teils der Sitzung

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau von Holt-
zendorff, eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße 
Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

02. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-
lung der Tagesordnung
Frau von Holtzendorff stellt fest, dass keine Änderungsan-
träge zur Tagesordnung gestellt werden. Diese gilt somit 
als angenommen.

03. Einwohnerfragestunde
• Herr Rose erläutert, dass er seit dem 08.12.2016 

mit seiner Frau an jeder Gemeindevertretersitzung 
teilnimmt und es den Eindruck macht, dass im Vorder-
grund nur die Windräder stehen und merkt an, dass 
Herr Schilling bei der letzten Sitzung gesagt habe, dass 
die Gemeinde Uckerland ca. 100 Windräder hätte, er 
aber an die 150 Stück gezählt hätte, nur alleine aus 
Hetzdorfer Perspektive! Weiterhin fragt er Herrn Schil-
ling, sie sind mal angetreten für weniger Windräder, 
was ist daraus geworden?

• Herr Schilling bietet Herrn Rose und seiner Frau an sich 
gemeinsam die Karte anzuschauen, woraus ersichtlich 
ist wieviele Windräder gebaut und genehmigt wurden 
und welche sich noch in Planung befinden. So könnte 
daraus auch die Zahl 100 Windräder bestätigt werden.

• Herr Schilling erklärt zur zweiten Frage, es sei richtig, 
dass er sich in einer Bürgerinitiative engagiert habe, die 
sich gegen den weiteren Ausbau der Windenergie in 
Uckerland eingesetzt hat. Diese konnte aber die dama-
ligen Forderungen nicht durchsetzen und ergänzt, dass 
die Neubauten auf Entscheidungen und begonnene 
Planungen vor seiner Amtszeit als Bürgermeister zu-
rückzuführen sind, und nun geordnet zu Ende gebracht 
werden müssen.

• Bürger B fragt, ob es möglich ist bei der Kita in Werbe-
low an der Zufahrt etwas zu machen, da Rettungswa-
gen und Feuerwehr dort nicht durchpassen?

• Herr Schilling antwortet, dass geprüft wird ob Hand-
lungsbedarf besteht und bedankt sich für diesen Hin-
weis.

• Frau Rose erfragt,
1. Was ist aus dem Spiegel geworden Hetzdorf, Fah-

renholz Richtung Strasburg, wie ist der Stand?
2. Wäre es nicht angebracht die Uckerländer in schrift-

licher Form zu befragen zum Thema Windräder?
3. Wäre es möglich Frau Dörk (Landrätin) zu einer 

Diskussionsrunde einzuladen?
 Themen: a) stündlich fahrende Busse 
  b) einmal pro Woche eine ärztliche 
      Versorgung vor Ort 
  c) Zerstörende Windräder 
4. Wer hat seine Parteivorstände angeschrieben und 

welche Antworten hat er bekommen?
 Themen: a) stündlich fahrende Busse 
  b) einmal pro Woche eine ärztliche 
      Versorgung vor Ort 
5. Wahl der Gemeindevertretung, es wäre schön 

wenn es eine öffentliche Vorstellung der Personen 
gäbe, die zur Wahl antreten und das erzählt wird, 
für was Sie stehen?

6. Warum werden manche Anfragen, die öffentlich 
gestellt werden nur schriftlich beantwortet zum 
Beispiel die letzten Fragen von Frau Wernicke?

• Herr Schilling antwortet, zu Frage 6., dass die gestell-
ten Fragen von Frau Wernicke im Zuge der Sitzung 
durch den Referenten beantwortet wurden. Bestimmte 
Fragestellungen sind nicht in zwei Sätzen zu beantwor-
ten, daher ist eine Beantwortung in schriftlicher Form 
angemessener.

 Zu Frage 5: Jeder Kandidat, der zur Wahl für die Ge-
meindevertretung antritt, hat es in der Hand sich zu 
präsentieren. Im Zuge des Wahlkampfes wird dieses 
sicherlich erfolgen, dies ist jedoch nicht die Aufgabe 
der Verwaltung, Wahlkampf zu betreiben.

 Zu Frage 3: Frau Dörk hat zugesagt, der Gemeinde-
vertretersitzung einen Besuch abzustatten.

• Herr Menke ergänzt, dass Frau Dörk gesagt hätte, 
dass sie an der nächsten Sitzung im April teilnehmen 
möchte.

• Frau Wernicke fragt Frau von Holtzendorff, nach wel-
chen Verfahren ist die Einverständniserklärung schrift-
lich für die GSGV zu machen und haben Sie heute 
ausreichend mit?

• Frau von Holtzendorff antwortet nach § 4 Bundesda-
tenschutzgesetz, und wir haben ausreichend dabei.

• Frau Wernicke fragt Herrn Schilling, wann werden Sie 
meine 3 Fragen aus der letzten Sitzung schriftlich be-
antworten zur „1. Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Wilsikow I“?

• Herr Schilling erklärt, Ihre Fragen wurden in der letzten 
Sitzung durch das Referat von Herrn Meier-Schomburg 
bereits im Kontext beantwortet und die schriftliche 
Beantwortung ist in Arbeit.

• Frau Wernicke befragt, Frau von Holtzendorff wann sie 
auf ihren Brief eine Antwort erhalte.
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• Frau von Holtzendorff erklärt, Sie habe eine Zwischen-
nachricht bekommen, dass Sie den Inhalt des Schrei-
ben nicht kenne und Frau Wernicke ihr das Schreiben 
erneut zusenden solle.

• Frau Wernicke fragt, wann dürfen die Bürger von Wil-
sickow wieder in den Park und wann hat eine Begehung 
stattgefunden?

• Herr Schilling antwortet, es sei zur Zeit nicht zu ver-
antworten den gesamten Park wieder zu öffnen, da die 
Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger zu groß sei und 
die Ortsbegehung im Park hat im Dezember letzten 
Jahres in Begleitung eines Försters stattgefunden.

• Bürger E fragt, ob es tatsächlich so ist, dass die Straße 
von Elling über Bandelow und Trebenow bis nach Milow 
erneuert werden soll und die Radfahrstreifen markiert 
werden sollen?

• Bürger E fragt, ob man generell, wenn Straßen erneu-
ert werden, Radfahrstreifen markieren könnte, das 
würde den teuren Bau von Radfahrwegen vermeiden 
und würde mehr Sicherheit für Fahrradfahrer auf den 
Straßen bringen.

• Herr Menke antwortet, dass die Straße zum Radweg 
Berlin – Usedom gehört und sich in einem sehr schlech-
ten Zustand befindet und daher auf der Prioritätenliste 
für den Ausbau steht. Frau Dörk könnte voraussichtlich 
bei der nächsten Sitzung genaueres dazu sagen.

• Herr Menke erläutert kurz, wie die Erneuerung gep-
lant ist und welche Voraussetzungen gegeben seien 
müssen.

• Herr Schilling ergänzt, dass auch Frau Freuck, Mitglied 
der Gemeindevertretung, diesen Vorschlag unterbrei-
tet hat,  Radfahrstreifen zu markieren. Man sollte diese 
Idee weiter fördern und versuchen in die Planungen 
einzubeziehen.

04. Informationen des Bürgermeisters 
Der Bürgermeister, Herr Schilling, stellt die Referenten 
vor, die zu einzelnen Tagesordnungspunkten vortragen. 
Er informiert über die Umsetzung der Beschlüsse der Ge-
meindevertretung aus der 40. und 41. Sitzung, berichtet 
über die Medienpräsenz der Gemeinde Uckerland und 
informiert in sechs Punkten über wichtige Themen die 
Gemeinde betreffend.

05. Informationen der Vorsitzenden der Gemeindever-
tretung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung hat keine Infor-
mationen im öffentlichen Teil der Sitzung.

06. Vorstellung eines Umsetzungsmodels zur Straßen-
beleuchtung in Ortsteilen der Gemeinde Uckerland 
durch die Firma E-dis.
Herr Baumann, Frau Lewin und Herr Bax von der E-dis 
präsentieren mögliche Modelle wie die Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung beispielsweise in den Ortsteilen Kut-
zerow, Taschenberg oder Jagow realisiert werden könnte.

07. Projekt „Dark Sky“ – Nachtabschaltung der Be-
leuchtung von Windenergieanlagen vorgestellt durch  
die Firma Enertrag 
Herr Chmielewski von der Firma Enertrag erläutert das 
Projekte „Dark-Sky“ in der Uckermark. Durch die bedarfs-
gerecht Befeuerung sollen Windenergieanlagen späte-

stens ab Mitte 2020 nur bei Annäherung von Fluggeräten 
eingeschaltet werden. Um dies zu realisieren, könnte das 
radargestützte System der Firma Enertrag von den Wind-
energieanlagenbetreibern in großen Teilen der Gemeinde 
Uckerland genutzt werden. 

08. Bericht zum Seminar „Immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen“ mit aktuellen Bezüge in der Gemein-
de Uckerland 
Herr Gampe aus Milow referiert zum Thema „Immissions-
schutzrechtliche Genehmigung“ bei Windenergieanlagen. 
Seine Ausführungen stützen sich auf eine Tagung zu 
diesem Thema an der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg.

09. Jahresbericht der Wohnungsverwaltung Dick Im-
mobilienmanagement
Herr Dick von Dick Immobilien Management gibt einen 
Rückblick auf das Jahr 2018 für die Wohnungsverwaltung 
der Gemeinde Uckerland. Des Weiteren gibt er noch einen 
kurzen Ausblick für das Jahr 2019. Für die Weiterentwick-
lung bittet Herr Dick mit einigen Gemeindevertretern eine 
Arbeitsgruppe zu bilden um in regelmäßigen Abständen 
über die Fortentwicklung zu sprechen. Er kündigt an, 
dass es mindestens einmal im Jahr in jedem Ortsteil eine 
Sprechstunde geben soll. Dies könnte im Zuge der Be-
triebskostenabrechnung erfolgen um Fragen und Probleme 
zu besprechen.

10. (BV-Nr. 0383/19) Aufstellung verkürzter Jahresab-
schlüsse der Gemeinde Uckerland für die Haushalts-
jahre 2012 – 2016 
Die Gemeindevertretung stimmt über das Rederecht von 
Frau Gerhardt ab:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Aufstellung verkürzter Jahresabschlüsse für 
die Haushaltsjahre 2012-2016 auf der Grundlage des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene 
Artikel 18 Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und 
Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse.

11. (BV-Nr. 0384/19) Gewährung eines Zuschusses für 
den Feuerwehrsportverein Bandelow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 
5.000,00 EUR für den Feuerwehrsportverein Bandelow 
zum Erwerb eines Containers als Aufenthalts- und Umklei-
demöglichkeit für Gastmannschaften.  

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 12 0 1 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0
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03. (BV-Nr. 0382/19) Auftragsvergabe zur Lieferung und 
Montage von Außenraffstoreanlagen für die Grund-
schule Uckerland
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt die Auftragsvergabe zur Lieferung und Montage 
von Raffstoreanlagen für die Grundschule Uckerland der 
Firma „Sonnen- und Insektenschutz Inh. Manfred Peters“ 
zu erteilen.

04. Anfragen der Gemeindevertreter
Die Gemeindevertreter stellen ihre Anfragen.

05. Informationen der Gemeindevertretung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, hat keine Infor-
mationen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

06. Informationen des Bürgermeisters
Der Bürgermeister informierte die Gemeindevertreter im 
nicht öffentlichen Teil der Situng.

07. Schließung der Sitzung 
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Frau von Holt-
zendorff, schließt die Sitzung um 21:44 Uhr.

Die Beschlussvorlagen und Informationsvorlagen der öf-
fentlichen Sitzung der Gemeindevertretung, einschließ-
lich der dazugehörigen Anlagen und ihre Begründungen, 
können zu den Sprechzeiten im Zimmer 13 der Gemeinde 
Uckerland eingesehen werden.

Uckerland, den 18.04.2019

Matthias Schilling 
Bürgermeister

12. Anfragen der Gemeindevertretung  
Herr Wernicke erfragt, warum er den aus der letzten Sitzung 
angeforderten Eigentumsnachweis für die Kirche Jagow 
und die Aufstellung der Kosten und Erlöse der Mietzah-
lungen noch nicht bekommen hat.
Herr Schilling sichert ihm die Zusendung beider Unterlagen 
zu. 
Der Vorschlag von Herrn Schilling die Bushaltestellen an 
den Bundestraßen sicherer zu machen, wird von Herrn 
Wernicke ergänzt, er bittet darum auch die Haltestelle in 
Jahnkeshof zu berücksichtigen.
Herr Wernicke erfragt, warum er nicht zu der Begehung im 
Wilsickower Park eingeladen wurde.
Herr Schilling erklärt, dass es sich nur um ein Vorgespräch 
mit dem Förster handelte.
Herr Wernicke erfragt, wann mit dem Lärmgutachten 
„Windpark Wilsickow“ zu rechnen ist.
Leider gibt es hierzu noch keine neuen Informationen be-
antwortet Herr Schilling die Anfrage.

Abwicklung der Tagesordnungspunkte des nicht öf-
fentlichen Teils der Sitzung

01. (BV-Nr. 0385/19) Personalentscheidung über die 
Einstellung einer Erzieherin  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt ab dem 07.04.2019 eine Erzieherin im Rahmen 
des Arbeitszeitmodells einzustellen.

02. (BV-Nr. 0386/19) Personalentscheidung über die 
Einstellung einer Erzieherin    
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Uckerland be-
schließt, ab dem 07.04.2019 eine Erzieherin im Rahmen 
des Arbeitszeitmodells einzustellen.

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Abstimmungsergebnis
anwesend ja nein Enthaltung ausgeschl.

13 13 0 0 0

Wahlbekanntmachung
gemäß § 41 Abs. 1 Europawahlordnung (EuWO) und § 42 Abs. 1 in Verbindung mit

§ 104 Abs. 2 Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)
1. Am 26. Mai 2019 finden gleichzeitig die Wahlen zum 

9. Europäischen Parlament, zum Kreistag des Land-
kreises Uckermark, zur Gemeindevertretung der Ge-
meinde Uckerland und der Ortsbeiräte für die Ortsteile 
Fahrenholz, Güterberg, Jagow, Hetzdorf, Lübbenow, 
Milow, Nechlin, Trebenow, Wilsickow, Wismar und 
Wolfshagen.

 
 Die Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 Uhr.
 
 Gemäß § 51 Abs. 1 und 2 BbgKWahlV sind während 

der Wahlzeit in und an dem Gebäude, in dem sich der 
Wahlraum befindet, jede Beeinflussung der Wähler 
durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftsammlung verboten. Der Wahlvorstand sorgt für 

Ruhe und Ordnung im Wahllokal. Zur Feststellung der 
Wahlberechtigung haben die Wähler ihre Wahlbenach-
richtigung und in jedem Falle, zur Feststellung ihrer 
Identität, ihren Personalausweis oder Reisepass oder 
ein sonstiges gültiges Personaldokument mit Lichtbild, 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsnachweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen und auf Verlangen 
vorzuweisen. 

 
2. Das Wahlgebiet der Gemeinde Uckerland ist in folgende 

13 Wahlbezirke und einen Briefwahlbezirk eingeteilt:
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Nr. Wahlbezirk Wahllokal
1 Fahrenholz Dorfgemeinschaftshaus,

Fahrenholz 17
2 Güterberg ehm. Schloss, Güterberg 5
3 Jagow Dorfgemeinschaftshaus,

Kutzerow 1
4 Hetzdorf Dorfgemeinschaftshaus,

Gneisenau 4
5 Lübbenow Dorfgemeinschaftshaus,

Lübbenow/Hauptstraße 43
6 Milow Dorfgemeinschaftshaus,

Milow 55
7 Nechlin Feuerwehrgerätehaus,

Nechlin 20
8 Trebenow Dorfgemeinschaftshaus,

Trebenow 50
9 Bandelow Dorfgemeinschaftshaus,

Bandelow 59
10 Werbelow Jugendklub, Werbelow 56
11 Wilsickow Dorfgemeinschaftshaus,

Wilsickow 27
12 Wismar Dorfgemeinschaftshaus,

Wismar 70
13 Wolfshagen Dorfgemeinschaftshaus,

Wolfshagen/Prenzlauer Str. 20
14 Briefwahllokal Verwaltungsgebäude,

Lübbenow/Hauptstraße 35

 Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr in Lübbenow/
Hauptstraße 35, 17337 Uckerland zusammen. 

 In den gemeinsamen Wahlbenachrichtigungen, die 
den im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
spätestens bis zum 5. Mai 2019 zugesendet werden, 
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten wählen können. Jeder Wahl-
berechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur 
in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wahlbenach-
richtigung soll im Wahllokal abgegeben werden. 

  
3. Jede wahlberechtigte Person hat bei der Wahl des 

Europäischen Parlaments eine Stimme, bei der Wahl 
des Kreistages und der Gemeindevertretung jeweils 
drei Stimmen. 

4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 
Wahllokal bereitgehalten. 
a) Der Stimmzettel zur Wahl des Europäischen Par-

laments enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 

b) Die Stimmzettel zur Wahl des Kreistages enthal-
ten die im Wahlkreis 2 (Stadt Prenzlau Gemeinde 

Nordwestuckermark, Gemeinde Uckerland, Amt 
Brüssow) zugelassenen Wahlvorschläge. 

c) Die Stimmzettel zur Wahl der Gemeindevertretung 
und Ortsbeiräte enthalten die im Wahlgebiet zuge-
lassenen Wahlvorschläge.

5. Bei der Wahl des Europäischen Parlaments gibt die 
wählende Person ihre Stimme in der Weise ab, dass 
sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll. 

 Bei der Wahl des Kreistages, der Gemeindevertretung 
und der Ortsbeiräte gibt die wählende Person ihre Stim-
men in der Weise ab, dass sie die Bewerber, denen sie 
ihre Stimmen geben will, durch Ankreuzen zweifelsfrei 
kennzeichnet. Sie kann 
a) einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben, 
b) ihre Stimmen auch verschiedenen Bewerbern 

eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Rei-
henfolge innerhalb des Wahlvorschlags gebunden 
zu sein, 

c) ihre Stimmen Bewerbern verschiedener Wahlvor-
schläge geben, jedoch insgesamt nicht mehr als 
drei Stimmen auf einem Stimmzettel. Der Stimm-
zettel ist sonst ungültig! 

 Die Stimmzettel für die jeweiligen Wahlen müssen 
von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahllokals gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden; § 49 Abs. 2 Satz 2 EuWO, § 52 Abs. 3 Satz 3 
BbgKWahlV. 

 Für den Fall, dass behinderte Menschen bzw. Men-
schen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen ihre Stimme/n 
in einem nicht barrierefreien Wahlraum abgeben müs-
sen, haben sie die Möglichkeit im Einwohnermeldeamt, 
Lübbenow/Hauptstraße 35, 17337 Uckerland einen 
Wahlschein zu beantragen und mit diesem durch 
Briefwahl an der Wahl teilzunehmen. 

 Blinde und Sehbehinderte können sich für die Wahl des 
Europäischen Parlaments der Hilfe einer Stimmzet-
telschablone bedienen. Die Schablone kann bei dem 
Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg 
e.V. kostenlos angefordert werden (Tel. 0355/22549). 
Diese Regelung gilt nicht für die Kommunalwahlen.

6. Wahlscheininhaber können 
a) bei der Wahl des Europäischen Parlaments durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk im 
Landkreis Uckermark oder durch Briefwahl an der 
Wahl teilnehmen, 

b) bei der Wahl des Kreistages in dem Wahlkreis 2, 
für den der Wahlschein gilt, durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises, 
oder durch Briefwahl, 

c) bei der Wahl der Gemeindevertretung durch Stim-
mabgabe in einem der Wahlbezirke, die zu der Ge-
meinde Uckerland gehören, oder durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. 
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d) bei der Wahl des Ortsbeirates durch Stimmenab-
gabe in einem Wahlbezirk der zu dem jeweiligen 
Ortsteil gehört, oder durch Briefwahl an der Wahl 
teilnehmen.

7. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Wahlbehörde für die jeweilige Wahl einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen. 

8. Für die Nutzung der Briefwahlmöglichkeit können der 
oder die Wahlschein/e bis zum 24. Mai 2019, 18:00 
Uhr im Einwohnermeldeamt, Lübbenow/Hauptstraße 
35, 17337 Uckerland mündlich, schriftlich oder elek-
tronisch beantragt werden. Eine fernmündliche An-
tragstellung ist unzulässig. Zusätzlich kann bis zum 
26.05.2019, 15:00 Uhr von einer wahlberechtigten 
Person, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist, ein Wahlschein auf Antrag erstellt werden, wenn 
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses versäumt hat oder 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses entstanden ist oder 

c) bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

 Die wahlberechtigte Person kann bei persönlicher Ab-
holung der Briefwahlunterlagen die Briefwahl bei der 
Wahlbehörde an Ort und Stelle ausüben. Im anderen 
Fall werden die Unterlagen auch auf Antrag zugesandt.

9. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt: 
a) Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persön-

lich und unbeobachtet die Stimmzettel der Wahlen, 
für die sie wahlberechtigt ist. 

b) Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den für 
die jeweilige Wahl bestimmten amtlichen Stimm-
zettelumschlag und verschließt diesen. 

c) Sie unterschreibt unter Angabe des Tages die auf 
dem jeweiligen Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides Statt zur Briefwahl. 

d) Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag 
und den unterschriebenen Wahlschein in den für 
die jeweilige Wahl bestimmten amtlichen Wahl-
briefumschlag und verschließt diesen.

 Die Wahlbriefe mit den jeweiligen Stimmzetteln (in dem 
jeweils verschlossenen Stimmzettelumschlag) und den 
unterschriebenen Wahlscheinen sind so rechtzeitig der 
auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen Stelle zu 
übersenden, dass sie dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingehen. Die Wahlbriefe können auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 Für die Europawahlwahl und die Kreistagswahlen so-
wie für die Wahlen der Gemeindevertretung sind also 
jeweils gesonderte Wahlbriefe abzusenden oder bei 
der jeweils angegebenen Stelle abzugeben! 

  
10. Die Wahlhandlung, die Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahlraum, 
soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

 Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind, § 6 Abs. 4 Europawahl-
gesetz (EuWG). 

  
11. Die Veröffentlichung von Befragungen wahlberech-

tigter Personen nach der Stimmabgabe über den Inhalt 
ihrer Wahlentscheidung ist vor Schließung der Wahllo-
kale, 18:00 Uhr, unzulässig. 

 
12. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 

einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft; der Versuch ist strafbar, § 107a Abs. 1 
und 3 Strafgesetzbuch (StGB). 

Uckerland, 06. Mai 2019 
 
 
 

Matthias Schilling 
Bürgermeister
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Tel.: (03 97 45) 86 10, Fax: (03 97 45) 86 155
www.uckerland.de • E-Mail: gemeinde@uckerland.de 
(Ein elektronischer Rechtsverkehr wird nicht ermöglicht.)
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Informationen des Bürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Uckerland,

aufgrund der Aktualität möchte 
ich Sie gern auf die bevorste-
hende Wahl am Sonntag den 
26. Mai 2019 hinweisen. Die 
Gemeindeverwaltung und die 
Wahlleitung haben alles vor-
bereitet, damit Sie möglichst 
ohne größere Wegstrecken ihr 
Wahllokal in unseren Dörfern 
erreichen können. In dreizehn 

Wahllokalen und einem Briefwahllokal werden die Wahlzet-
tel gesammelt und nach Beendigung der Wahl am Sonntag 
nach 18.00 Uhr ausgezählt. Ich möchte Sie bitten sich an 
der Wahl zu beteiligen und damit Ihre Möglichkeit nutzen 
Ihren Einfluss auf die Zusammensetzung der Gemeinde-
vertretung Uckerland, des Kreistages Uckermark und des 
europäischen Parlaments auszuüben.
Wie gewohnt möchte ich Sie auch über die Themen im 
Wortlaut informieren die von mir in der letzten Gemeinde-
vertretersitzung angesprochen wurden:
Die Zahl des Monats lautet: 1423
1423 Tage sind vergangen, seit der konstituierenden Sit-
zung der Gemeindevertretung am 24.06.2014 in denen 
Kommunalpolitik für die gewählten Personen und für die 
Gemeinde Uckerland eine große Rolle gespielt hat. 
In die konstituierende Sitzung wurden in alphabetischer 
Reihenfolge folgende Gemeinderatsmitglieder von den 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Uckerland ge-
wählt:
Christopher Dörk, Evelin Freuck, Heidi Hartig, Gerd Haupt, 
Herbert Heinemann, Lothar Holzmeier, Andreas Krieser, 
Josef Menke, Matthias Schilling, Dirk Schmidt, Jürgen 
Steinberg, Hartmut Trester, Ilsa-Marie von Holtzendorff, 
Henri Wernicke, Ingrid Wesener, Corinna Woldegk
Im Laufe der Zeit gab es einige Veränderungen und so ha-
ben in der Reihenfolge des Einzugs, die Gemeindevertreter 
Katja Schildborn und Dieter Ludwig die Reihen verstärkt.
Heute findet die voraussichtlich letzte Sitzung der Gemein-
devertretung in dieser Legislaturperiode statt und insofern 
erlauben Sie mir ein paar Schlaglichter auf das Wirken 
der Gemeindevertretung in den letzten Jahren zu werfen:
Es wurde eine Menge investiert und dazu die notwendigen 
Beschlüsse gefasst, Beispiele hierfür sind die schrittweise 
Modernisierung unserer Grundschule und die Gestaltung 
des Schulhofes, der Bau des Parkplatzes am Bahnhof 
Nechlin, die Anschaffung zahlreicher Spielgeräte, der Aus-
bau der Seniorentagesstätte in Jagow, die Restaurierung 
des Burgfrieds in Wolfshagen, die Einrichtung des Dorfge-
meinschaftshauses in Gneisenau, die Anschaffung einer 
Hüpfburg, Anschaffung eine neuen Feuerwehrfahrzeuges 
in Hetzdorf und generell die Verbesserung der Feuerwehr-
ausstattung, Modernisierung von Wohnungen und Ausbau 
der Kindereinrichtungen. 
Wie gesagt es geht um die Benennung von Beispielen und 
deshalb beschränke ich mich darauf, wenngleich viel mehr 
geschafft wurde.
Das Thema Windplanung tauchte fast in jeder Sitzung 

auf und macht deutlich wie sehr wir davon betroffen sind. 
Grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass allen 
Gemeindevertretern das Bewusstsein innewohnte, dass 
die gemeindliche Planung den besten Schutz bzw. die 
bestmöglichste Einflussmöglichkeit bietet, in einer Situati-
on in die wir durch Regionalplanung, Landesplanung und 
vorherige Entscheidungen gebracht worden sind.
Die Zusammenarbeit mit der polnischen Partnergemeinde 
wurde gepflegt und zahlreiche kulturelle Höhepunkte und 
Feste wurden organisiert und betreut.
Ein Energiekonzept wurde beschlossen, die Schuldenlast 
der Gemeinde wurde kontinuierlich abgebaut, dieses Jahr 
konnte ein ausgeglichener Haushalt beschlossen werden 
und zahlreiche Personalentscheidungen haben dazu ge-
führt, dass Arbeitsplätze geschaffen wurden und adäquat 
besetzt wurden.
Alles Indizien dafür, dass kontinuierlich und fleißig kommu-
nalpolitisch in der Gemeindevertretung und in den Gremien 
gearbeitet wurde, wenngleich die Aufgaben und Liste der 
Wünsche und Notwendigkeiten eher länger als kürzer ge-
worden sind und die Bewältigung weiterhin unsere vollste 
Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit benötigt.
Aber heute dürfen wir zurück schauen und aus diesem 
Grund möchte ich im Namen der Gemeinde Uckerland ein 
herzliches Dankeschön an die derzeitigen, aber auch an 
die ausgeschiedenen Mitglieder richten.
Ich empfinde es, nach wie vor als großartig, wenn sich 
politisch interessierte Mitmenschen finden, die sich für die 
Allgemeinheit einsetzen und zielgerichtet dem Wohle der 
Gemeinde Uckerland ihre Freizeit opfern.
Nochmals Herzlichen Dank dafür!

Als kleine Aufmerksamkeit und Erinnerung an fünf bewegte 
Jahre gibt es für die Damen in der Runde einen Blumen-
strauß und für die Herren ein Fläschchen Wein, für alle 
ein Gruppenbild von der ersten Sitzung aus dem Jahr 
2014 und ein Buch, das in der Gemeinde entstanden ist 
und in dem ältere Mitbürger unserer Gemeinde schildern, 
welche Erlebnisse sie in ihrer Jugend zum Weihnachtsfest 
gemacht haben, also auch ein Rückblick auf Vergangenes.
Denen die sich im Mai wieder zur Wahl stellen, wünsche ich 
die Gunst der Wähler und denjenigen die sich entschieden 
haben sich anderen Lebensfeldern zu widmen möchte ich 
mit folgendem Zitat verabschieden:
"Sein langer Weg ist vorbei, aber unserer beginnt erst."
Dies sagte Cyril Ramaphosa, Vizepräsident des regie-
renden ANC beim Abschied von Nelson Mandela. 
In diesem Sinne, alles Gute für die Zukunft.

Und nun möchte ich zu den weiteren Informationen des 
Bürgermeisters kommen:

Welche Fragen der Einwohner aus der letzten Sitzung 
warten noch auf Beantwortung:
Eine Bürgerin fragte nach der ausreichendenden Durch-
fahrtsgröße für Rettungsfahrzeuge in der Kita „Grashüpfer“ 
in Jagow.
Die Nachfrage im Fachbereich hat ergeben, dass die 
Maße ausreichend sind und Rettungsfahrzeuge das Tor 
passieren können.
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Frau Rose fragte nach dem Spiegel in Fahrenholz. 
Da es sich um eine Kreuzung von einer Landes- und einer 
Kreisstraße handelt, wäre die Kreisverwaltung und das 
Land als adäquater Ansprechpartner zu benennen, natür-
lich können wir dies als Gemeindeverwaltung übernehmen.

Folgende Anfragen der Gemeindevertreter aus der 
letzten Sitzung sind meiner Ansicht nach, noch zu 
beantworten:
Die Anfragen der Gemeindevertreter wurden in der Sitzung 
direkt beantwortet oder sind schriftlich erfolgt.

Aus der letzten Sitzung (Welche Beschlüsse wurden 
wie umgesetzt?)
Der Beschluss (BV-Nr. 0383/19) zum Aufstellen verkürzter 
Jahresabschlüsse wird von der Kämmerei bei der Erarbei-
tung berücksichtigt.
Die Entscheidung (BV-Nr. 0384/19) über die Gewährung 
eines Zuschusses für den Feuerwehrsportverein Bandelow 
wurde übermittelt.
Die Verträge für die Einstellungen von zwei Erzieherinnen 
wurden unterzeichnet.
Der Auftrag für die Raffstoreanlagen ist erteilt, der Zeitpunkt 
der Anbringung wird noch besprochen.

Was ist aus den Fachbereichen der Verwaltung zu 
berichten?
Seit gestern wird in der Meldestelle und dem Gewerbeamt 
die Software genutzt um die Daten digital zu verarbeiten 
und zu speichern gemeinhin auch als E-Akte bezeichnet. 
Mit dieser Form der Bearbeitung ist die Hoffnung verbun-
den effektiver die Arbeitsprozesse abzuwickeln, ökologisch 
orientiert in Richtung papierloses Büro zu agieren und den 
Austausch von Daten zu vereinfachen, um im Endergebnis 
bürgerfreundlicher handeln zu können. Dies ist nur der 
erste Schritt und die Verwaltung wird in den kommenden 
Monaten und Jahren auf ein neues Datenmanagementsys-
tem und die E-Akte in allen Arbeitsbereichen umgestellt. 
Damit verbunden ist auch die Aufarbeitung der vorlie-
genden Papierakten in die digitalisierte Form.
Eine Mamutaufgabe wir Schritt für Schritt bewältigen wer-
den.

Aus der Gemeinde
Postfilialnetz in Uckerland
Die Deutsche Post hat uns darüber informiert, dass die 
Filiale Uckerland 2, Nechlin 30 am 31.01.2019 geschlos-
sen wurde.
Dafür wird am 15.05.2019 die neue Filiale im Café zum 
Speicher / Alte Brennerei, Nechlin 8 eröffnet. Diese Filiale 
hat von Montag bis Samstag von 9.00-10.00 Uhr geöffnet.

Holzfeuer im Freien
Es gab ein wenig Verwirrung über einen Artikel im Amtsblatt 
zum Thema Verbrennen im Freien. Um diese zu entwirren, 
haben wir in das aktuelle Osteramtsblatt das in der näch-
sten Woche erscheinen wird, einige Erläuterungen einge-
fügt und auf der Gemeindehomepage gibt es einen Link zu 
einem Faltblatt vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg.

Kommunalwahl in Uckerland am 26.5.2019
Die Wahl rückt immer näher und damit verstärken sich 
auch die Bemühungen der Verwaltung den Bürgern das 
Wählen möglichst komfortabel zu gestalten. Der Gemein-
dewahlleiter Herr Mattukat hat mich darüber informiert, 
dass verschiedene Formulare schon für die Vorbereitung 
online gestellt wurden und in der Zukunft weitere digitale 
Unterlagen hochgeladen werden. 
Unter dem Button Wahlen werden beispielsweise Informati-
onen zur Europawahl, der Kommunalwahl und ab Sommer 
dann auch für die im Herbst stattfindende Landtagswahl 
bereitgestellt.
Sobald die Wahlbenachrichtigungskarten versendet sind, 
ist es möglich Wahlscheine und Briefwahlunterlagen über 
die Homepage der Gemeinde am PC oder über das Smart-
phone zu beantragen.
Der Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins wird benut-
zerfreundlich erfasst, medienbruchfrei und automatisiert an 
das Einwohnermeldeamt und das entsprechende Wahlver-
fahren übergeben und danach werden die Briefwahlunter-
lagen an den Bürger versendet.

Kommunal Wind Nord
Die Kommunalwind Wind Nord – ein Tochterunternehmen 
der Prenzlauer Stadtwerke – hat uns mitgeteilt, das mit 
der Errichtung der Windenergieanlage in der Gemarkung 
Wilsickow begonnen wurde.

MAE-Maßnahmen (Maßnahmen zur Aktivierung und Ein-
gliederung) in Uckerland
Wie in der Runde mit den Ortsbürgermeistern schon be-
sprochen, hat sich die Situation mit der Anzahl an Maß-
nahmeteilnehmern in der Gemeinde nicht verbessert. Es 
sind weiterhin nur 10 + 1 Teilnehmer. Anders als in den 
Vorjahren sind diese aber nicht nur einem bestimmten 
Ortsteil zugeordnet, sondern der neue sehr engagierte 
Projektleiter Herr Petry, versucht durch gezielte Einsätze 
die Kräfte zu bündeln und in allen Orten bei Bedarf präsent 
zu sein. Die Ortsbürgermeister können gern Kontakt mit ihm 
aufnehmen um entsprechende Einsätze abzusprechen. 
Themen der Maßnahmen sind Förderung des Tourismus, 
Rast- und Unterstellplätze unter Einbeziehung der Sozi-
alwerkstatt, Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und 
Senioren, Parkanlagen, Verbesserung der Infrastruktur in 
der Gemeinde Uckerland.

Senioren der Gemeinde auf Reisen
Gestern konnten wir gemeinsam mit 68 Seniorinnen und 
Senioren bei der 2. Seniorentour mit dem Bürgermeister, 
vier engagierte Unternehmen der Gemeinde kennenlernen. 
Wir wurden direkt von den Inhabern und Geschäftsführern 
durch die Unternehmen geführt und haben im Rahmen von 
fachkompetenten Vorträgen sehr viel aus den Arbeitsbe-
reichen erfahren. Direkt vor Ort im Rosenhof in Karlstein 
bei der Familie Flemming, in der Gärtnerei Graunke in 
Hetzdorf, bei wunderbarem Kuchen in der Gaststätte von 
Frau Conradi in Schlepkow und in der betörend duftenden 
Seifenmanufaktur der Familie Bergemann in Lübbenow. 
Herzlichen Dank an die Unternehmen die Ihre Türen für 
uns geöffnet haben und herzlichen Dank an die Seniorinnen 
und Senioren, die sehr diszipliniert und wissensdurstig den 
Nachmittag mitgemacht haben.
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Gärtnerei Graunke

Traumseifenmanufaktur Bergemann

Busfahrer und Jagdhornbläser Ralf Lyko

Imbissgaststätte Conradi
Uckerland in den Medien
• 31 Kandidaten für Gemeindevertretung in Uckerland
• Uckermärker Bauern rufen Müllallarm aus
• Der Wolf schlägt in Wolfshagen zu
• Verkehrsinseln für kürzere Wege
• Haltestelle an B198 nach Unfall im Blick
• Wahlen in Uckerland und Nordwestuckermark
• Wie Windkraft das Heizen ermöglicht

Aus dem Landkreis Uckermark und dem Verbandsge-
biet der NUWA
25. Mastersportfest „Sportlich Aktiv ab 50 PLUS“ 
Am 11. Mai ab 10.00 Uhr findet das 25. Mastersportfest des 
Kreissportbundes Uckermark e.V. statt. Unter dem Motto 
„Sportlich aktiv ab 50 Plus“ kann sich jede Frau und jeder 
Mann beteiligen. 
Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, sich im 
Leichtathletik-Dreikampf (Männer) und Zweikampf (Frauen 
zu bewähren und u.a. die Disziplinen Bosseln, Bumerang-
lauf, Slalomlauf mit Hockeyschläger, Zielwurf mit Softfris-
bee oder Medizinballwerfen zu probieren.
Bitte bis zum bei 17.4.2019 Frau Kluge unter der Ruf-
nummer 03984/2711 melden. Unterlagen liegen in der 
Gemeindeverwaltung aus.

Ehrenpreis des Landkreises Uckermark zum Tag der Deut-
schen Einheit 2019
Die Landrätin vergibt jährlich den „Ehrenpreis des Land-
kreises zum Tag der Deutschen Einheit“. Sie zeichnet damit 
engagierte Bürgerinnen und Bürger aus, die sich um das 
Zusammenwachsen von Ost und West in der Uckermark 
verdient gemacht haben. Kandidaten können vorgeschla-
gen werden oder sich darum bewerben, per Mail, per 
Post. Unter wichtige Mitteilungen befinden sich die Bewer-
bungsunterlagen auf der Homepage des Landkreises unter 
www.uckermark.de
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LEADER + LAG Uckermark
Die LAG Uckermark hat uns darüber informiert, das die 
Projektträger von kleinen lokalen Initiativen im April mit 
dem Bewilligungsbescheid rechnen können.
Dies betrifft in unserer Gemeinde die Projekte des Hei-
zungseinbaus in Güterberg und den Ausbau des Sportler-
heims in Wilsickow. Die Gemeindevertretung befürwortete 
die Projekte im vergangenen Jahr um eine Förderung zu 
ermöglichen, bzw. untersetzte sie mit zusätzlichen Geldern 
damit die Realisierung stattfinden kann.

Weitere Informationen aus dem Landkreis werden wir heute 
aus erster Hand von unserer Landrätin Frau Dörk erfahren.

Aus dem Land Brandenburg
Vereinbarung zwischen Brandenburg und M.V.
Der jahrelange Streit zwischen den Kommunen wer die 
Kosten für Schüler übernimmt, die aus dem Nachbarland 
kommen scheint ein Ende zu haben. Der Schullastenaus-
gleich wurde neu geregelt „Mit der Vereinbarung werde 
ein reibungsloser Ablauf der länderübergreifenden Be-
schulung beiderseits der Landesgrenze ermöglicht. MV 
übernehme die brandenburgische Rechtslage und zahle 
den kommunalen Schulträgern Schulkostenbeiträge auf 
für die Kinder, die ihren Wohnsitz im benachbarten Bun-
desland haben“, berichtete der Nordkurier am 21.3.2019.

Besuch beim Naturschutzfond in Potsdam
Eine Delegation aus der Uckermark hat  in der vergangenen 
Woche den Naturschutzfond in Potsdam aufgesucht – zu-
sammengesetzt aus stellvertretenden Amtsdirektoren, aus 
Bürgermeistern und Beigeordnetem des Landkreises – um 
das Thema Zahlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men mit der Geschäftsführung zu besprechen. Im Ergebnis 
wurde unter anderem festgestellt, dass in den Jahren 2016 
bis 2017 ein Betrag zwischen 500.000 Euro und 1 Million 
Euro für Baumaßnahmen im Gemeindegebiet Uckerland 
in Richtung Naturschutzfond geflossen ist. Ich gehe davon 
aus, dass im Jahr 2018 die Million deutlich überschritten 
wurde. 
Eine klare Aussage war, dass der Naturschutzfond be-
sonders Projekte in den Gemeinden unterstützt, bei de-
nen die Ersatzzahlungen aus durch Windenergieanlagen 
verursachte Beeinträchtigungen vereinnahmt wurden. Im 
Nachsatz wurde jedoch betont, dass die Maßnahmen den 
Bewilligungskriterien entsprechen müssen.
Nun liegt es an uns Projekte zu formulieren die diesen Kri-
terien entsprechen, denn unser Anspruch ist es, die Mittel 
wieder in die Gemeinde zu holen.
Viel, viel besser ist es jedoch, wenn wir durch unsere F- 
und B-Planungen die Gelder gleich in unserer Gemeinde 
realisieren können. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 

diese Planungen endlich zu einem Ende geführt werden 
und zukünftige neue Vorhaben und Repoweringvorhaben 
im günstigsten Fall durch vorhabenbezogene Planungen 
vorbereitet werden.

Termine
Neben dem Wahltermin am 26.5.2019 gibt es natürlich noch 
einen weiteren Termin auf den ich gern hinweisen möchte.

Das 2. Rapsblütenfest findet am 11. Mai auf dem Reitplatz 
in Lübbenow statt. Für ein buntes Programm wird gesorgt 
sein beispielsweise von unserer Grundschule, der Blumen-
group, der Schalmei-Kapelle aus Mühlhof, dem Kinderpro-
gramm mit Pipo und Pipolina, eine landwirtschaftlichen 
Technikschau unserer Landwirte wird alt und neu präsen-
tieren und die Versorgung wird natürlich auch gesichert 
sein. Sicherlich findet man an diesem Tag ein paar gute 
alte Bekannte um einem Plausch bei Kaffee und Kuchen 
zu halten, oder Sie schwingen am Abend das Tanzbein. 
Unsere polnische Partnergemeinde wird uns an diesem 
Tag besuchen und ich hoffe es finden sich wieder ausrei-
chend viele Mannschaften, damit der 3. Uckerlandcup um 
den Pokal des Bürgermeisters ausgetragen werden kann. 
Am Nachmittag wird die derzeitige Rapsblütenkönigin 
symbolisch die Krone an die Nachfolgerin überreichen – im 
übrigen läuft die Bewerbungsfrist erst am 15.4. ab –  und die 
Kinder können sich natürlich auf der Hüpfburg austoben. 
Ich würde mich freuen wenn es noch viele Spender für das 
Kuchenbuffet geben würde und wir uns am 11. Mai auf dem 
Reitplatz in Lübbenow wiedersehen.

Abschließende Worte 
"Viele Menschen glauben, dass Schweden nur ein kleines 
Land ist und es nicht wichtig sei, was wir tun. Ich aber habe 
gelernt, dass man niemals zu klein ist, um einen großen 
Unterschied machen zu können.“
Greta Thunberg 20.12.2018 in Berlin

Übertragen wir dieses Zitat mal auf Uckerland, welchen 
Schluss können wir daraus ziehen?

Sicher werden Sie bemerkt haben, dass sich einige Infor-
mationen schon terminlich überholt haben, aber da sie zum 
Teil im Kontext mit anderen Informationen stehen, haben 
wir sie redaktionell nicht überarbeitet.

Matthias Schilling
Bürgermeister
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Allgemein

Trauorte in der Gemeinde Uckerland (Teil 2)
- Trauzimmer in Lübbenow -

Für kleinere Hochzeitsgesellschaften, bis zu 16 Personen, 
steht Heiratswilligen unser neu gestaltetes Trauzimmer 
im Verwaltungsgebäude in Lübbenow zur Verfügung. In 
angenehmer freundlicher Atmosphäre finden hier Ehe-
schließungen statt.
Der Raum wurde 2018 modernisiert und erstrahlt in hellen 
Farben. Zur musikalischen Umrahmung der Zeremonie 
steht eine Musikanlage zur Verfügung. Hier können Sie 
zwischen einer Vielzahl von festlicher Musik für diesen 
Anlass wählen oder auch gern Ihre eigene Lieblingsmusik 
mitbringen. 
Für uns ist es wichtig, jedem Paar eine ganz individuelle 
Hochzeitszeremonie zu bieten, damit der schönste Tag im 
Leben in guter Erinnerung bleibt. 

Lübbenower Angelverein erwacht zu neuem Leben
Dank an den Bürgermeister, den Ortsvorsteher und alle Unterstützer

Am 22. März 2019 fand die Mitgliederversammlung des 
neu konstituierten "Lübbenower Angelverein e.V" statt. Es 
gab viel Gutes zu berichten, zu bereden, zu beschließen, 
zu planen, aber vor allem auch viel Grund
zur Freude und zum Danken.
Als Gäste durften wir den Bürgermeister Herrn Schilling 
und den Ortsvorsteher Herrn Höppner begrüßen.
Die Grundlagen für ein lang ersehntes Projekt sind nun 
vertraglich vereinbart. Der Lübbenower Angelverein e.V. 
hat das Fischereirecht des Großen Lübbenower Sees und 
des Milower Sees gepachtet. Dies ist ein Novum und sucht 
seines Gleichen, nicht nur in der Uckermark. 
Ein kurzer Umriss der Entwicklung bis hierher verdeutlicht, 
welche Hürden zu nehmen waren und unterstreicht unsere 
große Freude und Dankbarkeit.
Am Anfang stand der Wunsch der Angler nach mehr 
Mitbestimmung bei der fischereilichen Bewirtschaftung 
unserer Gewässer, denn die Ziele bisheriger kommerzi-
eller Bewirtschaftung ließen wenig Spielraum. Resignation 
machte sich breit und sogar die Auflösung des Vereins war 
im Gespräch. Doch unser Angelfreund Ronald Buse wollte 
es auf keinen Fall zulassen, dass sein Verein, der seit 
den sechziger Jahren besteht, untergeht. Er mobilisierte 
Altmitglieder, Freunde und Sympathisanten, um nach Mög-

lichkeiten und Wegen zu suchen. Und es gab Hoffnung 
und einen Weg. Die Treuhand wollte zur Förderung der 
Regionen verschiedene Seen den Gemeinden übereignen, 
so auch unseren See. Daraus erwuchs die Idee, ihn selbst 
zu pachten. Dieser Prozess wurde von Anfang an von der 
Gemeinde gewollt und unterstützt.
Viele Jahre dauerte diese Übertragung, bis sie endlich 2017 
vollzogen war. Nun hieß es für uns und die Gemeinde, 
Farbe zu bekennen. Zweifel an unserer Leistungsfähigkeit 
und der Finanzierbarkeit machten sich unter einigen Mit-
gliedern breit. Es wurde auch in Erwägung gezogen, für 
den Fall, dass es uns nicht aus eigener Kraft gelingt, alle 
Voraussetzungen zu erfüllen, uns dem Landesanglerver-
band anzuschließen.
Viele rechtliche Fragen mussten geklärt und die fachliche 
Eignung nachgewiesen werden. Auch mussten wir Ge-
meinnützigkeitsvoraussetzungen neu erfüllen. Dies bedeu-
tete viel Arbeit, sich belesen, Fachleute befragen, Kontakt 
zum Finanzamt, zum Amtsgericht, zur unteren Fischerei-
behörde herstellen usw., um den Mitgliedern Fakten liefern 
zu können und berechtigte Zweifel auszuräumen. 
Auf der Suche nach Fakten haben wir dann unseren Bür-
germeister zu einer unserer Versammlungen eingeladen. 
Die Frage der Finanzierbarkeit stand konkret im Raum. 
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Seine Antwort lautete sinngemäß: 'Konstituiert Euch zu-
erst und schafft alle rechtlichen Voraussetzungen, um als 
Pächter überhaupt in Frage zu kommen. Ich sichere Euch 
meine volle Unterstützung zu und wenn es dann soweit 
ist, dann sollte es am Geld nicht scheitern. Es wird sich 
eine Lösung finden.' Diese Worte überzeugten nicht alle 
Zweifler. Zu oft wurden wohlfeile Worte und Versprechen 
von guten Rhetorikern gemacht und dann doch nicht ein-
gehalten. Dennoch entschieden wir uns weiterzumachen. 
Als wir dann endlich als potentielle Pächter in Verhandlung 
gingen, wurde schnell deutlich, mit welcher Ernsthaftigkeit 
Herr Schilling und die Gemeinde unser Projekt unterstützen 
wollten. In guter, konstruktiver Atmosphäre wurden mode-
rate Konditionen verhandelt, die dann auch die Zustimmung 
aller Mitglieder fanden. Die Vertragsunterzeichnung war 
somit beschlossen und krönender Höhepunkt unserer Be-
mühungen. Dieser Vertrag ist eine wesentliche Grundlage 
für eine gedeihliche und auf Langfristigkeit ausgelegte 
Bewirtschaftung unserer Seen sowie ein mit Sinn erfülltes 
Vereinsleben.
Als Herr Schilling dann auf unserer Versammlung am 22. 
März 2019 das Wort hatte, legte er auch noch einmal dar, 
welche Ambitionen und Hoffnungen er mit seiner Unterstüt-
zung über den Vertrag hinaus hegt. Er wünscht sich, dass 
wir ein gutes und lebendiges Vereinsleben führen, unbe-
dingt die Jugend einbeziehen und uns aktiv an Gemein-
deveranstaltungen beteiligen. Anschließend überraschte 

er uns noch mit einer Spende und bot eine einjährige 
Patenschaft für einen Jugendlichen unseres Vereins an. 
Zum Abschied zitierte er dann trefflich Bertold Brecht:
"Komm, geh mit angeln, sagte der Fischer zum Wurm."

Auch unser Ortsvorsteher Herr Höppner ließ es sich nicht 
nehmen, uns zu gratulieren und seine Unterstützung zuzu-
sichern. Über die Vergabe von Kulturmitteln besteht eine 
finanzielle Fördermöglichkeit. Gleich bei der nächsten Orts-
beiratssitzung werde er auf Antrag eine solche Förderung 
anregen. Mittlerweile hat der Ortsbeirat getagt und unserem 
Verein Kulturmittel für 2019 und 2020 fest zugesagt.

Wir sind voller Freude über diese Entwicklung und sa-
gen vielen, vielen Dank unserem Bürgermeister Herrn 
Schilling, unserem Ortsvorsteher Herrn Höppner und 
all unseren Unterstützern in der Gemeinde.

Des Weiteren danken wir unseren Sponsoren:
Sparkasse Uecker-Randow - Filiale Strasburg- unsere 
Ansprechpartnerin Frau Domachowski
Bernd Kühn GmbH, Heizung-Klima-Sanitär, Friedrichs-
hagen 5, 17379 Wilhelmsburg

Finanzielle Unterstützung unseres Vereins ist jederzeit will-
kommen. Vom Finanzamt anerkannte Spendenquittungen 
werden von uns ausgestellt.

Foto: Ortsvorsteher Manuel Höppner

„Das interessanteste Geschöpf der Zoologie ist der Fisch. Er wächst noch, wenn er längst verspeist ist.
Wenigstens in den Augen des Anglers.“

[Ernest Hemingway]

Der Vorstand des Lübbenower Angelverein e.V.
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Kinder- und Jugendarbeit

Aufregende Waldtage bei den „Grashüpfern“
Am Mittwoch ging es los, die aufregenden Waldtage hatten 
begonnen. 
Am ersten Tag haben wir unser Lager aufgebaut, den 
Wald erkundet und bespielt. Am nächsten Tag haben die 
Adler im Wald ihr Mittagessen zu sich genommen und auf 
eine ganz besondere Art und Weise ihre Mittagsruhe dort 
verbracht. Das Wetter am Donnerstag war abenteuerlich, 
doch Erzieherinnen und Kinder haben Wind und Wetter 
getrotzt. An dieser Stelle möchten wir uns auch einmal 
ganz herzlich bei Frau Abel und ihrem Team bedanken, 
dass sie während unsere Waldtage immer so offen unsere 
Essensvorschläge entgegengenommen haben. 
Am Freitag war noch einmal ein ganz besonderer Tag. 
Der Osterhase war im Wald und hat die Osterkörbchen 
versteckt. Gut, dass sich die "Grashüpfer" so gut im Wald 
auskennen, schnell waren alle Osterkörbchen gefunden. 

Auch hier wollen wir uns einmal ganz herzlich bei den 
Eltern Frau Desens, Frau Muchow, Frau Desombre, Frau 
Kranz-Pagel und bei Frau Höppner für die fleißige Unter-
stützung beim Basteln der Osterkörbchen bedanken. Auch 
bei Frau Scholer und Frau Böttcher möchten wir und ganz 
lieb für das verstrecken der Osterkörbchen bedanken, 
vielen lieben Dank. 
Auch unsere Buche "Eggi" feierte am Freitag einen ganz 
besonderen Tag, denn genau vor einem Jahr ist unsere 
Buche ein Teil der Grashüpfer-Familie geworden. Zur Feier 
des Tages bekam er noch von Rosalie und Lina-Marie einen 
ordentlichen schluck "Geburtstagstrunk". 

Das Kita-Team 
der Kita "Grashüpfer" 

Auf geht es in den Wald

Einrichten des Treffpunktes

Lagebesprechung bei den Füchsen und Adlern

Rosalie Merle Stamm ist ein Hirsch mit großem Geweih

Klettern macht Spaß
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Mimi und Tereza bauen sich einen Unterschlupf

Mittagsruhe mal anders

Hm... Schmeckt das lecker – Osterfrühstück an unserer 
Buche „Eggi“

Geburtstagstrunk für Buche „Eggi“ von Rosalie und Lina-
Marie

Auf geht es. Wo hat der Osterhase nur die Eier versteckt?

Was hat denn das der Osterhase gebracht? Mathilde und 
Eric haben ihr Osterkörbchen bereits gefunden.
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Fleißige Sucher

In diesem Jahr hat der Osterhase für alle Kinder eine 
Trommel gebracht

Danke Frau Böttcher für deine tolle Unterstützung immer

Mittagessen im Wald

„Ganz lieben Dank, Frau Scholer“…
…sagen die Kinder der Kita „Grashüpfer“ für ihre Tatkräftige Unterstützung bei den Waldtagen.
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Ostersport - Das war spitze!
Bereits zum 4. Mal lud Herr Heinemann vom Schulför-
derverein der Grundschule Uckerland zum sportlichen 
Wettbewerb in „ Osterdisziplinen“ ein.
Schüler der Klassen 1, 2 und 3 wetteiferten darum, die 
schnellsten Eiereinsammler, die zielsichersten Eierwerfer, 
die geschicktesten Eiertrudler zu sein. Hasen und Hühner 
bemühten sich, so zügig wie möglich ihre Körbe zu füllen.
Ein reges Treiben mit vielen lustigen Attraktionen gab es 
in der Woche vor Ostern.
Spaß und Freude an der Bewegung standen im Vorder-
grund, wenn auch Punkte für die Mannschaften vergeben 
wurden.
Klasse 2 konnte für sich den Gesamtsieg mit 19 Punkten 
in Anspruch nehmen. Klasse 1 und 3 erzielten jeweils 16 
Punkte.

Dankeschön - Herr Heinemann!
Schüler und Lehrer wünschen sich, dass diese Tradition 
noch lange Zeit erhalten bleibt.

Angela Herrmann
Schulleiterin GS Uckerland

Schließzeit der Gemeindeverwaltung Uckerland

Am Freitag, den 31. Mai 2019
findet keine Sprechzeit statt.

Wir sind am Montag, den 03.06.2019
gerne wieder für Sie erreichbar.

Ihre Gemeindeverwaltung

Kontakt: Gemeinde Uckerland 
  Lübbenow/Hauptstraße 35 
  17337 Uckerland 

Tel.:  039745/861 - 0 
Fax:  039745/861 - 55 
E-Mail:  gemeinde@uckerland.de 
  www.uckerland.de
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Wiedereröffnung des Fuchsbaus in Kutzerow
Die Jugendgruppe Jagow „Fuchsbau“ lud am 26.04.2019 
zur Wiedereröffnung des umgebauten und neu ausgestat-
teten Fuchsbaus in Kutzerow ein. 
Landrätin Karina Dörk, Bürgermeister Matthias Schilling 
und Ortsbürgermeister Josef Menke fanden viele dankende 
Worte, um den Beteiligten Unternehmen, Sponsoren und 
vor allem den aktiven Jugendlichen ihre Bewunderung 
für das Geschaffte auszudrücken. Die Kombination von 
Tatkraft, Eigenleistung, ehrenamtlichem Engagement, so-
zialer Verantwortung, Fördergeldern, Spenden und Spon-
soring hat in Kutzerow dazu geführt, dass für die Jugend in 
Uckerland ein Jugendtreffpunkt auf dem Lande neu belebt 
und ausgestaltet werden konnte. 
In ihrer Dankesrede der „Kutzerower Füchse“ wurde dem 
Landkreis Uckermark für die bewilligten Fördermittel, den 
Unternehmen VR-Bank Uckermark-Randow, Enertrag 
und Notus für Spenden, der Gemeinde Uckerland und 
besonders Frau Dominik-Pfau für die generelle Unter-
stützung und der Hilfestellung bei der Beantragung von 
Fördermitteln, dem Landwirtschaftsbetrieb Menke für die 
wunderbare Hilfestellung, den ausführenden Handwerkern 
für die schnelle und unkonventionlle Arbeit des Projekts 
ausführlich gedankt.

Für die rund 25 Jugendlichen ist ein Ort ausgebaut worden 
wo gespielt, gelesen, diskutiert aber natürlich auch gefei-
ert werden kann. Vor allem aber, ist ein Treffpunkt in der 
Gemeinde erhalten worden der beispielhaft dem Zitat des 
ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog folgt, er 
sagte: „Unsere jungen Menschen haben nicht nur Anspruch 
auf Bildung, auf berufliche Qualifikation und die Chance zur 
Eigenverantwortung. Am wichtigsten ist, daß wir ihnen das 
Gefühl geben, erwünscht, gebraucht und gefordert zu sein.“

Gemeindeverwaltung Uckerland
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Ostern und Maifeier in Bandelow

Aus den Ortsteilen

Am 20.04.2019 luden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bandelow zum traditionellen 
Osterfeuer ein. Auch wenn das Feuer aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahrenstufe nicht entzündet werden durfte, 
folgten viele Einwohner der Einladung.
Für die kleinen Gäste hatte der Osterhase bunte Eier und Schokoladenhasen versteckt. Die gefundenen Sachen wurden 
gleichmäßig unter den Kindern verteilt.
Für das leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt. Viele kleine Feuerschalen sorgten für eine tolle Atmosphäre 
und die Stimmung auch ohne großes Feuer ausgelassen.

Nur wenige Tage später fand dann die Maifeier – ganz 
klassisch mit Blasmusik – statt. Dazu wurde natürlich ein 
bunt geschmückter Maibaum aufgestellt.

Während die „Großen“ das Tanzbein schwangen, konnten 
sich die „Kleinen“ auf der Kindercrossbahn austoben.

Diesmal gab es einen besonderen kulinarischen Höhe-
punkt: Familie Mandelkow spendierte den Gästen eine 
super leckere gebackene Schweinekeule. Ein großes Dan-
keschön dafür.

Bei Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag dann ge-
mütlich aus.
Vielen Dank den fleißigen Helfern.  

Marleen Glasow / FF Bandelow
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Feuerwehr

Jugendfeuerwehrausscheid
zum 10-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Uckerland

am Sonnabend, den 15. Juni 2019 in Nechlin

08:00 Uhr Aufstellung der Fahrzeuge am Ortseingang aus Brietzig kommend und gemeinsamer 
  Umzug zum Sportplatz

08:30 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister und den Gemeindejugendwart
  Beginn der Wettkämpfe der Jugendfeuerwehr

• Löschangriff
• Knotenbinden
• Stafette

  Für Spiel und Spaß ist auch gesorgt!

Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Uckerland freuen sich auf Ihren Besuch.

  Matthias Schilling     Adrian Westphal
  Bürgermeister      Gemeindejugendwart
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Veranstaltungen
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Sommer ist ins 
Land gezogen... 
 

Wir laden ein zu Konzerten mit beschwingten 
Frühlingsliedern und Solobeiträgen unserer 

 jungen Instrumentalsolisten 

Prenzlau  Samstag, 15.06.2019 19.00 Uhr  
   Kirche Sankt Sabinen 
 
Hetzdorf  Freitag, 21.06.2019  18.00 Uhr 
        Kirche (Chortreffen) 
 
Strasburg Sonntag, 23.06.2019 15.00 Uhr   
        Kulturhaus 
        (mit Kaffeetrinken) 
Bandelow Samstag, 29.06.2019 17.00 Uhr 
        Kirche 

Chorgemeinschaft Strasburg e.V. 
Leitung: Jakub Rabizo 

Datum Uhrzeit Ort
26.05.2019 10:00 Uhr Wilsickow
02.06.2019 10:30 Uhr Trebenow
09.06.2019 10:00 Uhr Milow
16.06.2019 10:00 Uhr Hetzdorf
23.06.2019 09:00 Uhr Schlepkow

10:30 Uhr Lübbenow
29.06.2019 14:00 Uhr Brietzig
30.06.2019 09:00 Uhr Wolfshagen

10:30 Uhr Wilsickow
14.07.2019 09:00 Uhr Hetzdorf

10:30 Uhr Trebenow

Weitere Informationen über unsere Veranstaltungen entneh-
men Sie bitte den Aushängen in unseren Schaukästen.

Dorothea Büscheck
Pastorin der Gemeinde Hetzdorf

Hetzdorf 16
17337 Uckerland
Tel: 039745/20256
E-Mail: hetzdorf@pek.de
www.kirche-im-uckerland.de

Gottesdienste
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Datum Veranstaltung Ort
25.05.2019 Brandenburgisches

Konzertorchester in der 
Kirche Jagow

Jagow

01.06.2019 Kindertag Trebenow
01.06.2019 Kindertag (DGH) Lübbenow
08./09.06.2019 Rosenblütenfest

(Rosenhof Flemming)
Karlstein

15.06.2019 Ausscheid der
Jugendfeuerwehr

Nechlin

15./16.06.2019 Tag der offenen Gärten Uckerland
15./16.06.2019 Brandenburgische

Landparie
Uckerland

21.06.2019 Chortreffen in der Kirche 
Hetzdorf

Hetzdorf

22.06.2019 Dorffest (Festplatz) Gneisenau
06./07.07.2019 Dorffest (Festplatz) Taschenberg
12./13.07.2019 Rosenfest Wolfshagen Wolfshagen
13./14.07.2019 Karlsteiner Rosentage 

(Rosenhof Flemming)
Karlstein

Veranstaltungskalender 2019

Datum Veranstaltung Ort
08.09.2019 Tag des offenen

Denkmals
Uckerland

14./15.09.2019 Tag der offenen Gärten Uckerland
28./29.09.2019 Kürbisfest

(Rosenhof Flemming
Karlstein

03.10.2019 Herbstfest und Tag der 
Deutschen Einheit

Milow

16.10.2019 Herbstfest der Senioren Uckerland
26.10.2019 Halloween Trebenow
31.10.2019 Halloween Street Party Lübbenow
09.11.2019 Laternen-/Fackelumzug Lübbenow
22.11.2019 Jahreshauptversamm-

lung Feuerwehr
Fahrenholz

22.11.2019 Buchlesung Milow
30.11.2019 Weihnachtsbaum-

aufstellen
Trebenow

07.12.2019 Weihnachtsmarkt der 
Gemeinde Uckerland

Lübbenow

31.12.2019 Silvesterfeier Trebenow
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Auf nach Nechlin zum 2. Kleinfeldfußballturnier!

Am 29.06.2019 findet unser 2. Kleinfeldfußballturnier
auf dem Sportplatz in Nechlin statt.

Es sind noch Anmeldungen möglich!

Beginn: 10:00 Uhr

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
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 Karina Dörk 

  Josef Menke     Christopher Dörk   André Brandau    Jürgen Steinberg   Hartmut Trester    Mark Uhlhorn
  58, Landwirt   31, Landwirt  52, Polizeibeamter  56, Landwirt  68, Rentner   44, Landwirt 

 Ilsa-Marie   René Schildborn    Matthias Spietz   Johannes-Christoph     Nico Christochowitz 
  von Holtzendorff   Conradi 
 61, selbständig    51, Lagerarbeiter   46, Techniker      62, Dipl. Forstingenieur      28, Gemeindearbeiter  

Für Sie in der Gemeindevertretung Uckerland 

Wir wollen uns einsetzen für: 

1. Unterstützung der Familien und Jugend,
2. Förderung und Ausbau der Kindertagesstätten und der Schule,
3. attraktive kulturelle Angebote für Jung und Alt,
4. Wertschätzung und Unterstützung der älteren Mitbürger,
5. Unterstützung und bessere Ausstattung unserer Feuerwehren,
6. Unterstützung der Wirtschaft, des Gewerbes, des Handwerkes und der

Landwirtschaft,
7. Förderung von Neuansiedlung und regionaler Wertschöpfung,
8. flächendeckende Breitbandinternetzugänge,
9. Ausbau des Mobilfunknetzes,
10. Erhalt unserer Kirchen, Denkmäler und Dorfgemeinschaftshäuser.

Danke   für   Ihre   Stimme! 

Meine   Empfehlung   zur  

Kommunalwahl   am   26. Mai 2019 
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Die Gemeinde Uckerland muss zukunftsfähig werden! 

Am 26. Mai „Uckerländer“ wählen! Das ist das Team:

Von  links:  Adrian  Westphal  (Krankenpfleger),  Herbert  Heinemann  (Lehrer  i.R.),  Michael  Radsziwill  (Verwal-
tungsfachwirt),  Christine  Wernicke  (Diplomagraringenierin),  Dieter  Ludwig  (LMT-Schlosser),  Tim  Kipka
(Verwaltungsfachangestellter), Henri Wernicke (Diplomagraringenieur), Rainer Marten (Journalist).

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

stehen Sie am 26. Mai mit einem Lächeln auf - und gehen Sie zur Wahl! Vor uns liegen spannende
Zeiten. Warum? Weil wir, sollten wir „Uckerländer“ Ihr Vertrauen erhalten, Sie in einer neuen Art
mit in die Zukunft  unserer Gemeinde nehmen möchten.  Unbestritten gehören Schule,  Kitas,  die
Feuerwehren,  intakte  Straßen,  die  Digitalisierung  zur  Daseinsvorsorge.  Das  Vereinsleben,
Seniorennachmittage, Jugend, Sport und Kultur und vieles mehr sollen finanziert werden. 

DA KÖNNEN SIE AUF UNS ZÄHLEN! 
Wir möchten einen Schritt weiter gehen: Parteiübergreifend wollen wir mit Ihnen nach der Wahl
diskutieren und festlegen, wie sich Ihr Dorf in den kommenden Jahren entwickeln soll. 

Unser Wahlversprechen lautet: Wir reden mit Ihnen vor Ort! 

Wir brauchen Visionen! Wir müssen weg von der konzeptionslosen Arbeit! Wir müssen uns endlich
gemeinsam zu den vielen kleinen - und einer großen Kernfrage - positionieren: Wollen wir wirklich
noch mehr Windkraftanlagen? Wir Uckerländer meinen: Die Windkraft fördert nicht, sie blockiert
unsere dörfliche Zukunft, den Zuzug, die Gesundheit und private Investitionen! Sie macht unser
Leben teuer. Wir wehren uns gegen ein „noch mehr“!
Unsere Gruppe setzt sich aus jungen Leuten, Verwaltungsfachleuten, erfahrenen Praktikern und aus
einem Medienfachmann zusammen. Es sind Menschen, die etwas verändern wollen! 
Im  Ergebnis  der  Bürgergespräche  vor  Ort wollen  wir  von  der  Verwaltung  einfordern,
vorauszudenken! Bürgermeister und Verwaltung haben die in den Dörfern erarbeiteten Vorschläge
nicht  nur in  den Haushalt  der  Gemeinde einzuarbeiten,  sie  haben die Aufgabe,  hartnäckig die
erforderlichen Zuschüsse und Fördermittel einzufordern!

Wir brauchen für diese Idee Sie und eine neue Mehrheit 

in der Gemeindevertretung Uckerland. 

Wählen Sie Zukunft! Wählen Sie die Kandidaten der Liste „Uckerländer“!

 V.i.S.d.P. Uckerländer, Rainer Marten, 17337 Uckerland, Trebenow 15
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Karina Dörk
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Herzlich willkommen auf dem

Wir freuen uns auf Sie!   039745 86720

Betreuungs- und 
Entlastungsangebote
für Menschen mit Pflege-
grad und deren Angehörige:

Unser Team bietet an:

Perdia Strehlow
Schlepkow 47 
17337 Uckerland

Hilfe im Haushalt
Hilfe im Garten
Alltagsbegleitung
soziale Kontakte
Burn-Out-Prophylaxe für pflegende 
Angehörige
Regeneration auf dem Sonnenhof 
mit Salzgrotte, Sauna, Klangmas-
sagen, Fußreflexzonenausgleich 
und vieles mehr

NEU

IHRE ANZEIGE IM AMTSBLATT?

Kontaktieren Sie uns noch
heute!

Langewerbung
Bahnhofstraße 20
17335 Strasburg

Tel.: 039753 / 22440
Fax: 039753 / 22442
info@langeprojekt.de

Emmi Baron
und Familie

† 8. April 2019

Milow,
im April 2019

Andreas 
Baron

Hier bin ich, Herr,
du hast mich gerufen.

Mit stillen Grüßen

Herzlichen Dank

1. Samuel 3,5

sagen wir allen,
die uns ihre Anteilnahme
auf so vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten.

Danksagung

Gewerbliche Anzeigen
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Gemeindevertreterwahl 

Uckerland
Am 26. Mai 2019
Ihre Stimme für die SPD!

Für Uckerland 
mit Kopf, Herz und Hand

Hier sind WIR zu Hause!


